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Württembergisches Kirchengesetz vom
3. März 1924, § 74

"(1) Solange die Staatsleistungen für kirchliche Zwecke nicht abgelöst

oder nach unveränderlichem Maßstab für die Dauer begrenzt sind, gelten

folgende Bestimmungen:

1. Stiftungen, die zum Unterhalt der Geistlichen bestimmt sind, dürfen

diesem Zweck ohne staatliche Genehmigung nicht entfremdet werden.

2. Die Kirchen sind verpflichtet, dem Kultministerium über den

Vermögensstand, die Einnahmen und Ausgaben der kirchlichen

Körperschaften des öffentlichen Rechts und der öffentlichen kirchlichen

Stiftungen die verlangte Auskunft zu erteilen und die zur Erteilung

der Auskunft erforderlichen Erhebungen vorzunehmen, sowie die

erforderlichen Nachweise vorzulegen, soweit die Auskunft, Erhebuung

oder Vorlegung wegen der Bemessung der Staatsleistungen verlangt

wird.

(2) Die Vorschriften des § 25 Abs. 3 finden solange keine Anwendung."
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